
1

Gesellschaftsgründung in Spanien
Exposé zur Gründung von Gesellschaften in Spanien

Informationen zur Gesellschaftsgründung, Steuer-und Handelsrecht

London Consulting&Trustee Limited
Besucher/Kanzlei Deutschland:
Blumenau 44- 2.OG- 22089 Hamburg -Tel: 040 25319882 - Fax: 040 25319916
info@london-consulting.org - Tel. Zentrale: 030 303660196 - Fax. Zentrale: 030 303660197



2

LONDON CONSULTING&TRUSTEE LTD: ÜBER UNS 8

VORAB IN KÜRZE: STEUERRECHTLICHE GRUNDLAGEN 15

GRUNDSÄTZLICHE UNTERSCHEIDUNGSMERKMALE DER INTERNATIONALEN RECHTSFORMEN 16
UNTERSCHIED ZWISCHEN NICHT-DBA-SACHVERHALT, DBA-SACHVERHALT UND/ODER
ANWENDUNG DER EU-NIEDERLASSUNGSFREIHEIT 16
NICHT-DBA-SACHVERHALT (OFFSHORE) 17
DBA-SACHVERHALT 17
EU-GESELLSCHAFT UND EU-NIEDERLASSUNGSFREIHEIT 17
EU-MUTTER-TOCHTER-RICHTLINE 18
DIE HINZURECHNUNGSBESTEUERUNG DES DEUTSCHEN AUßENSTEUERGESETZES 18
BETRIEBSSTÄTTENBEGRIFF NACH DBA 18
PRÜFUNGSMERKMALE AUS SICHT DER DEUTSCHEN FINANZBEHÖRDE 19

PRÜFUNGSVERFAHREN DEUTSCHER FINANZÄMTER ZUR ANERKENNTNIS DER
AUSLANDSGESELLSCHAFT 20

VORSICHT VOR BILLIGGRÜNDERN! 21

MUTTER UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN IN DER EUROPÄISCHEN UNION 23

EINFÜHRUNG RICHTLINIE 23
EINE ERWEITERTE LISTE VON GESELLSCHAFTSFORMEN, DIE IN DEN ANWENDUNGSBEREICH DER

MUTTER- TOCHTER RICHTLINIE FALLEN 24
ABSENKUNG DES BETEILIGUNGSSCHWELLENWERTS FÜR DIE BEFREIUNG VON QUELLENSTEUERN AUF
DIVIDENDEN 24
VERMEIDUNG VON DOPPELBESTEUERUNG IM FALL VON ENKELGESELLSCHAFTEN 24
UMSETZUNG IN NATIONALES RECHT 25

EIN THEMA MIT VIELEN ASPEKTEN 26

DIE STEUERLICHE ANSÄSSIGKEIT 26

MITTELPUNKT DER LEBENSINTERESSEN 26

DAS NEUE SPANISCHE EINKOMMENSTEUERGESETZ (IRPF) 27

NEUES EINKOMMENSTEUERGESETZ FÜR "NICHTRESIDENTE" 27



3

ANTRAG AUF ERTEILUNG DER RESIDENCIA 27

KAUFKRAFTUNTERSCHIEDE ZÄHLEN NICHT 28

FIRMENGRÜNDUNG IN SPANIEN 29

WELCHE GESELLSCHAFTSFORM IST ZWECKMÄßIG, DIE S.L. ODER DIE S.A.? 29

ZEHN WICHTIGE MERKPUNKTE FÜR FIRMENGRÜNDER IN SPANIEN 30

NIEDERLASSUNGSFREIHEIT FÜR AUSLÄNDER IN SPANIEN 32

DEUTSCHE MEDIZINER UND MEDIZINALBERUFE IN SPANIEN 33

TITELANERKENNUNG UND BERUFLICHE NIEDERLASSUNG IN SPANIEN 33

DEUTSCHE APOTHEKER IN SPANIEN 35

"HOMOLOGISIERUNG" UND APOSTILLE 35

DEUTSCHE ARCHITEKTEN IN SPANIEN 36

TITELANERKENNUNG DANK EU-RICHTLINIEN 36

IN SPANIEN IST DER IMMOBILIENERWERB SICHERER GEWORDEN 36

GRUNDBUCHVORMERKUNG BEI SPANISCHEN LIEGENSCHAFTEN 37

SPANISCHES IMMOBILIENRECHT 38

RECHTLICHE UND STEUERLICHE ASPEKTE BEIM IMMOBILIENERWERB IN
SPANIEN 38

ÜBERTRAGUNG SPANISCHEN IMMOBILIENEIGENTUMS VOR AUSLÄNDISCHEN
NOTAREN 40

GÜLTIGES RECHTSGESCHÄFT, ABER NICHT IM GRUNDBUCH EINTRAGBAR 40

GEWERBLICHE SPANIEN-IMMOBILIEN 42



4

ERWERB SPANISCHER IMMOBILIEN ÜBER GESELLSCHAFTEN 43

PROBLEME UND KONSTRUKTIONEN 43

GRÜNDUNG EINER SPANISCHEN S.L. UNTER EINBRINGUNG EINER IMMOBILIE 44

STEUERLICHE KONSEQUENZEN 44

SCHLUSSBEMERKUNGEN 44

ORT DER VERSTEUERUNG – BETRIEBSSTÄTTENBEGRIFF 45

ORT DER LEITUNG 45

BETRIEBSSTÄTTENBEGRIFF NACH DBA 45

BETRIEBSSTÄTTEN IN MEHREREN LÄNDERN 46

EU – NIEDERLASSUNGSRECHT 47

NATIONALES GESELLSCHAFTSRECHT KANN LAUT EUGH-ENTSCHEIDUNG
UMGANGEN WERDEN 47

HAFTUNGSRECHTLICHE VORTEILE EINER S.L. GEGENÜBER DER DEUTSCHEN
GMBH 47

STAMMKAPITAL DER SPANISCHEN S.L. 47

GRÜNDUNG EINER DEUTSCHEN KG MIT SPANISCHER S.L. AUF KOMPLEMENTÄR 48

ZUSAMMENFASSUNG: VORTEILE/NACHTEILE DER SPANISCHEN S. L. GEGENÜBER
DER DEUTSCHEN GMBH: 48



5

HEIMISCHE INSOLVENZ UND SPANISCHE S. L. 49

VORSCHALTUNG VON OFFSHORE – GESELLSCHAFTEN ZUR
STEUERMINIMIERUNG 49

ALS OFFSHORE – GESELLSCHAFTEN EIGNEN SICH INSBESONDERE: 50

DIE SPANISCHE S. L. MIT NIEDERLASSUNG IN DER SCHWEIZ 50

VERSTEUERUNG DER NATÜRLICHEN PERSON 51

FIRMENGRÜNDUNG IN SPANIEN: GRUNDLAGEN DER BESTEUERUNG DER
SPANISCHEN S.L. 52

ALLGEMEINES 52

ERMITTLUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGE 52

STEUERLICHE BEWERTUNGSVORSCHRIFTEN 53

SONDERREGELUNGEN DER KÖRPERSCHAFTSSTEUER 56

EHEMALIGE SONDERREGELUNG DER STEUERTRANSPARENZ - HEUTE DIE
BESONDERE FORM DER BESTEUERUNG FÜR DIE SOGENANNTEN
VERMÖGENSGESELLSCHAFTEN 59

KONZERNBESTEUERUNG 61

DIE ERMITTLUNG DER STEUERSCHULD 63

DIE SPANISCHE HOLDING 66

FIRMENGRÜNDUNG AUF DEN KANAREN, SPANIEN 72



6

DIE KANARISCHE SONDERZONE: 1-5% KÖRPERSCHAFTSSTEUER, EU-
GESELLSCHAFT 74

ANHANG 1: AUSZUG DBA-BETRIEBSSTÄTTENBEGRIFF 78

ANHANG 2 : VORSICHT VOR BILLIGGRÜNDERN! 79

ANHANG 3: MEISTERBRIEFPFLICHT ADE 81

ANHANG 4: GESETZE UND URTEILE ZUM NIEDERLASSUNGSRECHT 82

DOPPELBESTEUERUNGSABKOMMEN ZWISCHEN SPANIEN UND DEUTSCHLAND 100

Copyright-Hinweis:
London Consulting&Trustee Ltd., nachfolgend mithin/und/oder ergänzend LCT Ltd genannt: Alle Rechte
vorbehalten. Kein Copyright.
Die Zusammenstellung dieses Exposés war mit viel Aufwand verbunden. Alle Informationen dienen der
persönlichen Information unserer Kunden/Mandanten. Die in diesem Exposee und auf den
Internetseiten der LCT Ltd veröffentlichten Texte, sind urheberrechtlich geschützt. Für Fehler im Text wird
keine Haftung übernommen.
Nachdruck oder Vervielfältigung der Texte/teilweise Texte dieses Exposés und die Weitergabe der
mulitmedialen Dateien im Internet ist nur mit Genehmigung des Urhebers gestattet. Jegliche/r
Weitervertrieb/Weitergabe ist ausdrücklich verboten und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen
haben. Wurden Informationen/Textpassagen im Exposé aus anderen Quellen bezogen, ist dieses
ausdrücklich angezeigt. London/Hamburg, den 05.02.2002 // 16.08.2004 // 28.02.2005
//14.08.2005//10.06.2007




